
geltend gemacht werden können und welches Organ für ihre Ent
scheidung zuständig ist. So enthalten z. B. die Strafprozeßordnung 

ARTIKEL 104 und die Zivilprozeßordnung genaue Regelungen darüber, innerhalb 
welcher Fristen und wo Rechtsmittel gegen gerichtliche Entscheidun
gen eingelegt werden können und welches Gericht darüber rechts
kräftig zu entscheiden hat. Die staatlichen Organe sind generell 
verpflichtet, den Bürger bei der Mitteilung einer staatlichen Ent
scheidung auch über die ihm dagegen zustehenden gesetzlich fest
gelegten Rechtsmittel zu unterrichten. Die gesetzlich festgelegten 
Rechtsmittel sind nicht Beschwerden im Sinne des Artikels 104.
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